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Vom 17. bis zum 26.Juni findet die Internationale Konferenz 
über Suchtstoffmißbrauch und illegalen Drogenhandel i n Wien 
statt. Diese erste Weltdrogenkonferenz der Vereinten Nationen 
w i r d die Menschen weltweit auf die Bedrohung durch Drogen
mißbrauch und illegalen Drogenhandel hinweisen. Dies ist das 
e rk lä r te Ziel der Vereinten Nationen. 
Als weiteres Ziel w i r d angestrebt, daß die Staaten bei der Be
kämpfung der Drogengefahr noch enger zusammenarbeiten und 
eine gemeinsame Grundlage schaffen, auf der geeignete Maß
nahmen national und international ergriffen werden können . 
Eine solche Grundlage w i r d das Multidisziplinäre Aktionspro
gramm (Comprehensive Mult idiscipl inary Outline, CMO) sein, 
das bereits in der Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen 
weitgehend vorbereitet wurde und w ä h r e n d der Konferenz ver
abschiedet werden soll. Es en thä l t Problemstellungen und eine 
Fülle von Vorschlägen für geeignete M a ß n a h m e n auf allen we
sentlichen Feldern der Drogenpolitik. Daher begrüßt die Bun
desregierung die Weltdrogenkonferenz und un te r s tü t z t die Ver
abschiedung des Aktionsprogramms. 
Einen Erfolg kann die Konferenz schon jetzt verbuchen: Noch 
nie hatten sich so viele L ä n d e r so intensiv an der Diskussion für 
eine verbesserte weltweite Drogenpolitik beteiligt wie i m Vor
feld dieser Tagung. 

Einschätzung der weltweiten Mißbrauchssituation 

Nach dem Bericht des Internationalen Suchtstoffkontrollamts 
(INCB) der Vereinten Nationen für das Jahr 1986 hat sich in den 
letzten zwei Jahrzehnten der Mißbrauch von na tü r l i chen und 
synthetischen Drogen in aller Welt immer s t ä rke r ausgeweitet. 
Er ist inzwischen in praktisch allen L ä n d e r n sowie allen Schich
ten der Bevölkerung, einschließlich junger Leute und Kinder, 
verbreitet. Die zur Zeit am häufigsten mißb rauch ten Drogen 
sind Cannabis, Cocain, Heroin und zunehmend verschiedene 
psychotrope Substanzen. 
Der Drogenmißbrauch hat regional ganz unterschiedliche Er
scheinungsformen. Während in Westeuropa (mit Ausnahme der 
Mittelmeer-Anrainer) vermutlich aufgrund langjähr iger A n 
strengungen eine Stagnation beziehungsweise ein leichter Rück
gang — wenngleich auf relativ hohem Niveau — des Heroin-
Problems erkennbar ist, verschärf te sich dieses i n den Her-
kunfts- und Trans i t l ändern , insbesondere i m ostasiatischen 
Raum, in Indien und Afr ika . Hieran zeigt sich, daß in den letzten 
Jahren zunehmend auch die Herkunfts- und Trans i t l änder vom 
Drogenmißbrauch bedroht sind, in denen vorher der Konsum 
von Drogen eher eine kulturspezifische Erscheinungsform war. 
Dies gi l t vor allem auch für den Coca in-Mißbrauch in S ü d a m e 
r ika. Heute ist dort Cocain zu einem ernsthaften Problem gewor
den, seitdem vor allem junge Leute, insbesondere in den S täd ten , 
Coca-Paste zusammen mi t Tabak und/oder Cannabis rauchen. 
Diese Form des Cocain-Mißbrauchs hat sich sehr schnell auch 
auf die ländl ichen Gegenden Südamer ikas ausgebreitet. 
M i t einem anderen spezifischen Drogenproblem haben die Ver
einigten Staaten von Amerika zu kämpfen. Dort rauchen insbe
sondere s täd t i sche Jugendliche pures Cocain i n kristall iner 
Form, das unter der Bezeichnung >crack< weltbekannt geworden 
ist und zu relativ niedrigem Preis in den S t raßen erworben wer
den kann. Außerdem w i r d in den USA seit vielen Jahren Cocain-
Hydrochlorid-Puder geschnüffelt oder injiziert. 
Eine andere Form des Cocain-Mißbrauchs ist das Rauchen der 
Coca-Paste (>bazuko<) in Südamer ika . Dort und in Mexiko wer
den neuerdings auch Heroin-Vorstufen mißbräuch l ich verwen
det, wie etwa der >black tar<. Außerdem ist i n den USA immer 

noch der Mißbrauch des Phencyclidins (PCP), auch als >angel 
dust< bekannt, weitverbreitet, w ä h r e n d i n Ost- und Südaf r ika 
der Mißbrauch von Methaqualon Sorge bereitet. 
Eine besondere Form des Drogenmißbrauchs stellt der Konsum 
von sogenannten >designer drugs< dar. Dabei handelt es sich um 
Produkte, die chemisch und pharmakologisch solchen Substan
zen ähnl ich sind, die unter internationaler beziehungsweise na
tionaler Kontrolle stehen. Die >designer drugs< sind gleichwohl 
häufig wirksamer als die kontrollierte Ausgangssubstanz. Sie 
sind vor allem in den USA ein Problem. Zunehmend — wenn
gleich auch nicht so besorgniserregend wie dort — breitet sich 
die Herstellung dieser Drogen auch in Europa aus. Al le in i n der 
Bundesrepublik Deutschland wurden 1986 insgesamt 41 A m 
phetamin-Labors entdeckt und beschlagnahmt. Dieser Proble
matik w i r d auch i n Europa künft ig größeres Augenmerk ge
schenkt werden müssen. 
Sorge bereitet auch die Tatsache, daß weltweit ein Trend zur 
Polytoxikomanie festzustellen ist: Viele Menschen konsumieren 
neben Drogen gleichzeitig Arzneimittel oder auch Alkohol . Die 
Gefahr bei dieser A r t Mißbrauch besteht darin, daß das Zusam
menwirken a l l dieser Suchtmittel kaum kalkulierbar ist und 
deshalb häufig zu besonders schweren gesundheitlichen Schäd i 
gungen führt . 
Bei der letzten Tagung der Suchtstoffkommission der Vereinten 
Nationen i m Februar 1987 i n Wien haben sich erstmals auch 
L ä n d e r des kommunistischen Machtbereichs zu Drogenproble
men innerhalb ihrer Grenzen offen geäußert . Die Sowjetunion 
und verschiedene andere L ä n d e r berichteten über zunehmenden 
Drogenmißbrauch mi t psychoaktiven Arzneimitteln, Cannabis-
Produkten, Codein und selbsthergestellten Opiatzubereitungen 
aus illegal angebauten Mohnpflanzen. Auch der Bericht des 
INCB für 1986 en thä l t Hinweise auf Drogenmißbrauch i n osteu
ropäischen Lände rn , insbesondere in Polen, i n der Tschechoslo
wakei und in der Sowjetunion. 
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Ein weltweites differenziertes Zahlenbild übe r das Ausmaß der 
Drogenabhängigke i t liegt jedoch nicht vor. Die Weltgesund
heitsorganisation (WHO) schätzt , daß es in der Welt etwa 50 M i l 
lionen Drogenabhäng ige gibt. F ü r den Bereich der Europä i schen 
Gemeinschaft w i r d angenommen, daß heute in den zwölf M i t 
g l ieds ländern von etwa 1,5 Mil l ionen Hero in -Abhängigen — bei 
steigender Tendenz — ausgegangen werden muß. Davon sollen 
die meisten Abhängigen zwischen 17 und 25 Jahren alt sein. In 
der Bundesrepublik Deutschland allerdings zeigt die Zahl der 
Abhängigen eher sinkende Tendenz und liegt bei knapp 50 000; 
auch hat sich das Durchschnittsalter der Drogenabhäng igen und 
-gefährdeten in den letzten Jahren nach oben verschoben. Hier 
ist die Zahl der ganz jungen Drogenkonsumenten rückläufig, 
zumal auch die Zahl der ermittelten >Ersttäter< deutlich gesun
ken ist. 
Eine völlig neue Gefahr t r i t t heute bei solchen Drogenkonsu
menten hinzu, die Drogen in t ravenös injizieren. Dabei gehen sie 
näml ich das hohe Risiko ein, sich mi t den todbringenden A I D S -
Erregern zu infizieren, we i l unter Fixern häufig ungereinigte 
Nadeln kreisen. 

Zur Situation des internationalen illegalen Drogenverkehrs 

Der illegale Drogenhandel hat in immer größeren Mengen und zu 
immer niedrigeren Preisen auch 1985 und 1986 weltweit zuge
nommen. Es scheint fast so, als ob die nationalen und interna
tionalen Bemühungen der letzten Jahre zur Bekämpfung des 
illegalen Drogenhandels und der Drogenkr imina l i t ä t kaum Er
folge aufweisen können. Dies wäre jedoch ein Trugschluß. Tat
sache ist nämlich , daß es in vielen stark bevölker ten Teilen der 
Welt bis heute keine ausreichende Infrastruktur gibt, um den 
finanziell, organisatorisch und technisch immer besser gerüs te 
ten Drogenhänd le rn und Verbrecherorganisationen den not
wendigen staatlichen und auch gesellschaftlichen Widerstand 
entgegenzusetzen. Deshalb können die Händ le ro rgan i sa t ionen 
ihre Terrainverluste in vielen westlichen Industriestaaten durch 
die Neuerschl ießung illegaler Märk t e in den En twick lungs län 
dern, insbesondere i n den Herkunfts- und Trans i t l ändern illega
ler Drogen, häufig mehr als ausgleichen. So beziehen sich fast 
alle Meldungen übe r ve r s t ä rk ten illegalen Drogenverkehr auf 
diese Lände rg ruppen . Lediglich die Zunahme des Cocain- und 
Haschisch-Angebots betrifft auch die traditionellen Ver
brauchs länder . 
Die Drogenhänd le r gehören heutzutage überwiegend straff ge
führten Organisationen an, die in der Regel weltweit operieren. 
Sie nutzen den insbesondere in den westlichen Industriestaaten 
freizügigen Personen- und Warenverkehr für ihre Zwecke scho
nungslos aus und orten stets rasch die vielen Schlupflöcher, die 
unterschiedliche Rechtsordnungen und Fahndungspraktiken 
bieten. Das enorme Volumen der Gewinne und die Größe der 
Händle rorgan i sa t ionen erlauben es außerdem, daß diese sich i n 
allen Bereichen des Drogengeschäfts — Anbau, Verarbeitung 
und internationaler Handel — fest etabliert haben. Hinzu 
kommt, daß diese Organisationen oft bis in die Regierungsspit
zen hineinreichen und manche Staaten ihren Devisenbestand 
fast ausschließlich übe r illegale Drogenausfuhren sichern. 
Die Drogenhänd le r entfalten für Transportarten und Handels
wege einen unerschöpfl ichen Einfallsreichtum. Der sogenannte 
Ameisenverkehr über die Grenzen (viele Einzelpersonen mi t re
lativ geringen Mengen illegaler Drogen) oder raffinierte Ver
stecke i m und am menschlichen Körper erschweren Polizei und 
Zol l enorm die Entdeckung illegaler Drogensendungen. 
Die Angaben über die weltweiten und europä ischen Sicherstel-
lungsmengen bei den verschiedenen Drogenarten lassen das 
Ausmaß des illegalen Drogenhandels nur erahnen. Ihnen ist zu 
entnehmen, daß 1985 weltweit etwa 56,3 Tonnen Cocain be
schlagnahmt wurden. Von dieser Menge wurden 29,3 t außer 
halb der südamer ikan i schen Anbauregion und davon wiederum 
25,8 t allein in den Vereinigten Staaten gegenüber 1,11 in Euro
pa sichergestellt. Die illegale Herstellung von Cocain ist auf 

bestimmte Regionen S ü d a m e r i k a s begrenzt und kann dort ge
zielt bekämpf t werden (allein in Kolumbien wurden 1985 700 
illegale Cocain-Labors zerstört) . Bei Haschisch nahm die sicher
gestellte Menge weltweit von 309 t (1984) auf 360 t (1985) zu, 
w ä h r e n d in Europa 1984 rund 100 t und 1985 rund 110 t Ha
schisch sichergestellt wurden. Die Cannabis-Produktion ist über 
die ganze Welt verstreut und kaum abschä tzba r . Als Hauptan
baugebiete gelten nicht nur Südostas ien, der Nahe Osten und 
Westafrika, sondern auch bestimmte Einzelstaaten der USA. 
Der Heroin-Handel nimmt weltweit offenbar s t ä rke r zu als der 
Cocain-Handel. 1985 wurden etwa 14,11 sichergestellt gegen
übe r 10,6 t i m Jahr 1984. Auch 1986 läßt eine Steigerung erwar
ten, die allerdings nicht in Europa, sondern i m Nahen und M i t t 
leren Osten zu verzeichnen ist. Dort stiegen die Beschlagnahme
mengen von rund 4,9 t i m Jahre 1984 auf rund 8,8 t 1985, w ä h 
rend in Europa ein leichter Rückgang von 2,26 t i m Jahr 1984 auf 
2,0 t i m Jahr 1985 festzustellen ist. Auch dieser Trend hielt 1986 
an. Er läßt sich mögl icherweise auf eine verbesserte und konse
quentere Drogenpolit ik der L ä n d e r der europäischen Region 
zurückführen . 

Für eine umfassende internationale 
Drogenbekämpfungspolitik 

Das P h ä n o m e n des weltweiten Drogenmißbrauchs und illegalen 
Drogenhandels ist so alarmierend, daß es nur mit einer umfas
senden — das Drogenangebot und die Drogennachfrage glei
chermaßen berücks ich t igenden und international ausgerichte
ten — Drogenbekämpfungss t ra teg ie zurückgedrängt werden 
kann. Jede einseitige oder nur national ausgerichtete Strategie 
kann nicht den Erfolg haben, der angesichts der Größe des Pro
blems erforderlich wäre . Die Weltdrogenkonferenz der Verein
ten Nationen w i l l sich darum bemühen , dieser Erkenntnis unter 
anderem mi t dem Mul t id isz ip l inären Aktionsprogramm zum 
Durchbruch zu verhelfen. Die Bundesrepublik Deutschland hat 
die Vorbereitung des Programms durch eine Fülle von Vorschlä
gen un te r s tü tz t . 

Beitritt zu den Suchtstoff-Übereinkommen 

Als eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine wirksame 
nationale und internationale Drogenpolitik sieht es die Bundes
regierung an, daß möglichst viele Staaten, die bei den Vereinten 
Nationen zusammengeschlossen sind, den beiden bestehenden 
Internationalen Suchts tof f -Übere inkommen, nämlich dem E i n 
he i t sübere inkommen von 1961 übe r Suchtstoffe sowie dem Ü b e 
reinkommen von 1971 übe r psychotrope Stoffe, beitreten. Diese 
Übe re inkommen enthalten unter anderem Regelungen über den 
nationalen und internationalen legalen Betäubungsmi t te lver 
kehr, über die Anwendung von Be täubungsmi t t e ln im medizini
schen und wissenschaftlichen Bereich, über die internationale 
Kontrolle der Verbrauchsmengen solcher Stoffe sowie zur Straf
barkeit von Handlungen i m Zusammenhang mit dem Be täu 
bungsmittelverkehr. Es liegt auf der Hand, daß möglichst ein
heitliche Standards beim Umgang mi t Be täubungsmi t t e ln den 
nationalen und internationalen Be täubungsmi t t e lve rkehr er
heblich sicherer machen können . Deshalb ist nicht nur der Bei
t r i t t zu den beiden Suchts tof f -Übere inkommen, sondern auch 
deren optimale Umsetzung und Anwendung i m jeweils nationa
len Recht unbedingt erforderlich. Alle Staaten sind daher auf
gerufen, diesen Schritt zu vollziehen. 

Neue Drogen-Konvention 

Zur Zeit w i r d i m Rahmen der Vereinten Nationen intensiv an 
einer neuen Konvention gegen den illegalen Handel mi t Sucht
stoffen und psychotropen Stoffen gearbeitet. M i t dieser Konven
t ion ist beabsichtigt, bisher erkannte Defizite in der gemeinsa
men Bekämpfung des illegalen Drogenverkehrs durch ergänzen
de Vorschriften zu beseitigen. Derzeit w i r d in den Suchtstoffgre
mien der Vereinten Nationen ein Entwurf mi t 14 Art ikeln e rör 
tert. Die Vertreter der Bundesrepublik Deutschland haben zu-
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letzt i n der Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen i n 
Übere ins t immung mi t der großen Mehrheit der vertretenen 
Staaten deutlich gemacht, daß die neue Konvention auf die not
wendigen Ergänzungen der bestehenden Suchts tof f -Übere in
kommen konzentriert werden müsse . Die Bundesregierung w i l l , 
daß sich die neuen Vorschriften zur Kontrolle des illegalen Dro
genverkehrs nahtlos in das bestehende Vertragssystem einfügen. 
Jede Spaltung der internationalen Suchtstoffkontrolle durch 
divergierende Kontrollsysteme i n verschiedenen Ü be re inkom
men muß vermieden werden. 
Zentrale Bestimmungen der neuen Konvention sind: Abschöp
fung der Gewinne aus dem illegalen Drogenhandel (Ar t ike l 3), 
Auslieferung (Art ikel 14), kontrollierte Durchlieferung ( A r t i 
kel 7) sowie Kontrolle spezifischer Chemikalien für die illegale 
Drogenherstellung (Art ike l 8). Diese Bestimmungen bereiten bei 
den Beratungen allerdings auch die meisten Schwierigkeiten, 
wei l sie Grund-, Persönl ichke i t s - oder Souverän i t ä t s rech te be
rühren . Die unterschiedlichen Rechtsordnungen der einzelnen 
Staaten, aber auch unterschiedliche Interessenlagen führen 
dazu, daß der Erör te rungsprozeß kompliziert und langwierig ist. 
Probleme gibt es auch bei dem für die Bundesrepublik Deutsch
land wichtigen A r t i k e l 6, der die Verpflichtung zum Austausch 
von Rauschgiftverbindungsbeamten vorsieht. Obwohl viele 
L ä n d e r einen solchen Austausch bereits praktizieren, halten 
andere ihn für verzichtbar, w ä h r e n d verschiedene L ä n d e r ihn 
nur aufgrund bilateraler oder anderer Vereinbarungen zulassen 
wollen. Die Verpflichtung zur Vernichtung illegaler Rauschgift
anpflanzungen (Art ikel 10) soll nach Auffassung der Bundesre
gierung nicht nur »biologische und ökologische«, sondern auch 
»soziale und wir tschaft l iche« Gesichtspunkte berücks icht igen. 
Ganz schwierig gestalten sich auch die Erö r t e rungen zu den 
Definitionen i m Ar t ike l 1 der Konvention. Hier sind nach der 
letzten Tagung der Suchtstoffkommission der Vereinten Nat io
nen noch viele Fragen offengeblieben. Die Hauptschwierigkeit 
besteht darin, die Begriffe so zu fassen, daß ein Rückgriff auf die 
bestehenden Übe re inkommen (insbesondere etwa auf die beste
henden Suchtstofflisten) möglich ist. 
Nach den derzeitigen Planungen soll die Konvention i m Herbst 
1988 auf der 43. Generalversammlung der Vereinten Nationen 
verabschiedet werden. Die Bundesregierung w i r d sich dafür ein
setzen, daß sie sobald wie möglich verabschiedet und auf natio
naler, regionaler und internationaler Ebene wirksam werden 
kann. Da der Prozeß der Erarbeitung und Verabschiedung einer 
neuen internationalen Konvention na tu rgemäß viel Zeit i n A n 
spruch nimmt, hat die Bundesregierung gegenüber den Verein
ten Nationen die Empfehlung ausgesprochen, daß die Staaten 
b e m ü h t sein sollen, die neuen Instrumente so früh wie mögl ich in 
ihrem nationalen Recht zu verwirklichen, sofern dies noch nicht 
geschehen ist. 

Vorbeugung gegen Drogenmißbrauch 
und Eindämmung der illegalen Drogennachfrage 

Angesichts des wachsenden Drogenmißbrauchs i n der Welt 
kommt der Präven t ion sowie der Behandlung und der Rehabili
tat ion Drogenabhäng ige r eine immer größere Bedeutung zu. Vor 
allem prävent ive M a ß n a h m e n müssen ergriffen werden, um das 
Abgleiten potentieller Drogengebraucher i n die Abhängigke i t zu 
verhindern. Der Stellenwert der Präven t ion war in der Vergan
genheit eher gering. Sie wurde bei der Verteilung finanzieller 
Ressourcen nur ungenügend berücksicht ig t . Bislang gibt es noch 
zu wenig effektive Strategien der P räven t ion und nur mangelnde 
Methoden der Erfolgskontrolle. 
Die beste Vorbeugung gegen Drogenmißbrauch ist eine gute 
Familien-, Jugend- und Sozialpolitik des Staates. Je geringer die 
sozialen Mißs tände und je stabiler die gesellschaftlichen Ver
häl tn isse sind, um so weniger w i r d es Ursachen für eine Flucht 
aus der Real i tä t durch Drogenkonsum geben. Staat und Gesell
schaft tragen hierbei eine große Verantwortung. Insbesondere 
m u ß angestrebt werden, für die jungen Menschen den Weg in das 
Leben durch ein ausreichendes und geeignetes Angebot an A r 

be i t sp lä tzen zu ebnen und sie zur Ü b e r n a h m e gesellschaftlicher 
Verantwortung zu motivieren. Eine geeignete M a ß n a h m e der 
Vorbeugung ist auch eine breit angelegte Grundlagenforschung 
über diejenigen Faktoren i n Gesellschaft und Umwelt , die einer
seits die Entstehung, andererseits aber auch die Verhinderung 
einer Sucht beeinflussen. 
Vorbeugung und Aufk lä rung müssen ein umfassendes P r ä v e n 
tionskonzept zur Grundlage haben. Sie sollen zielgruppenge-
recht erfolgen und an der Lebenssituation und der Bedürfnis lage 
der Zielgruppen ansetzen. Sie sollen d a r ü b e r hinaus langfristig 
und kontinuierl ich durchgeführ t werden. E in weitreichendes 
Netz von psychosozialen Beratungsstellen soll dafür sorgen, daß 
all denjenigen geholfen wi rd , die bereits drogengefährde t sind 
und dringend fachlichen Rat brauchen. 
E in besonderes Augenmerk ist auf den Bewußtse inss tand der 
Ärz t innen und Ärzte zu richten. Zur medizinischen Ausbildung 
gehör t die Vermit t lung solider Kenntnisse übe r die mögl ichen 
Wirkungen abhängigke i t se rzeugender Medikamente sowie übe r 
spezifische Verhaltensmuster bei d rogengefährde ten und dro
genabhäng igen Personen (Früherkennung) . Es ist auch wicht ig , 
durch Aufk lä rung und Information die Ärz te so zu beeinflussen, 
daß sie abhängigke i t se rzeugende Medikamente nur dann ver
schreiben, wenn es keine andere Behandlungsmögl ichke i t 
gibt. 
Medizin und Pharmakologie, insbesondere auch die pharmazeu
tische Industrie, sollten mi t U n t e r s t ü t z u n g des Staates ihre For
schung ve r s t ä rk t darauf richten, häuf ig verwendete Arzneimit 
tel, insbesondere schmerzstillende Medikamente, ohne (oder zu
mindest mi t einem vertretbar geringen) Abhängigke i t spo ten t i a l 
zu entwickeln. Dadurch könn te der weite Bereich des Miß
brauchs mi t Medikamenten erheblich zu rückgedräng t werden. 

Kontrolle des Drogenangebots in den Drogenherkunftsländern 

Der Kontrolle des Drogenangebots kommt erhebliche Bedeu
tung zu. Hierbei geht es zunächs t um die Z u r ü c k d r ä n g u n g bezie
hungsweise Ausrottung des illegalen Drogenanbaus in den Dro
genherkunf t s ländern . Das entscheidende Problem bei der L ö 
sung dieser Frage ist, daß der Anbau von Drogenpflanzen in 
manchen Regionen dieser Welt die einzige oder zumindest eine 
besonders lohnende oder wenigstens eine zusätzl iche, sehr ein
t rägl iche Erwerbsquelle darstellt. Illegaler Drogenanbau spielt 
daher in manchen Staaten eine nicht unwesentliche soziale, 
wirtschaftliche und politische Rolle. Besonders deutlich w i r d 
dies am Beispiel des Cocastrauch-Anbaus in der s ü d a m e r i k a n i 
schen Region. Dieser ist zurückzuführen auf eine seit Tausenden 
von Jahren w ä h r e n d e n Tradi t ion des Kauens der Cocablä t te r . 
Außerdem dienen Cocablä t te r als Grundstoff für Tees und 
Liköre. Inzwischen hat der Coca-Anbau i m wesentlichen den 
Zweck, illegales Cocain für die reichen Verbrauchs länder , ins
besondere die Vereinigten Staaten, herzustellen. F ü r viele kleine 
Landwirte und Tausende von Mi t te l smännern , die alle i m Auf
trag der Drogenbosse tä t ig sind, ist der Coca-Anbau zur wich 
tigsten Einnahmequelle geworden. Auch diverse Befreiungsbe
wegungen und sogar Regierungen partizipieren an den Einnah
men aus diesem Geschäft . 
Die Bekämpfung des illegalen Drogenanbaus kann daher nur 
erfolgreich sein, wenn die betroffenen Staaten es zum Bestand
tei l ihrer Regierungspolitik machen, der i n Drogenanbaugebie-
ten lebenden Bevölkerung durch M a ß n a h m e n der ländl ichen 
Regionalentwicklung bessere Lebensverhä l tn i sse und zugleich 
eine andere Erwerbsgrundlage zu verschaffen. Gleichzeitig m u ß 
aber auch dafür gesorgt werden, daß der illegale Drogenanbau 
gesetzlich verboten und das Verbot wirksam kontrol l ier t w i r d . 
Bei der Lösung dieser Fragen t r äg t die internationale Staaten
gemeinschaft eine große Verantwortung. Die Größe des Pro
blems macht es den Drogenherkunf t s ländern , die häufig zu den 
ä rms ten i n der Welt gehören, unmögl ich , allein damit fertig zu 
werden. Sie müssen bei der Einleitung sozialer M a ß n a h m e n und 
der Durch führung alternativer Projekte zum Drogenanbau 
weltweit un te r s tü t z t werden. Vorrangige F ö r d e r u n g m u ß Pro-
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jekten der ländl ichen Regionalentwicklung mi t Drogenanbau-
substitution zukommen. Drogenherkunf t s länder , die sich zur 
Durch führung solcher Projekte bere i te rk lä ren , sollen auch 
— sozusagen mot iva t ionss tü tzend — bei anderen Projekten be
vorzugt Hilfe erhalten. Besonders deutlich w i r d die Verantwor
tung insbesondere der i m Welthandel dominierenden Länder , 
wenn es um die Frage der Absatzchancen von Alternat ivproduk
ten aus den Drogenherkunf t s l ändern auf dem Weltmarkt geht. 
Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, daß solchen Alterna
tivprodukten Hande lsprä fe renzen und günst ige Vermarktungs
mögl ichkei ten i n bilateralen und internationalen Vereinbarun
gen e ingeräumt werden. Der zur Zeit i n Gang befindliche Dialog 
zwischen der Europä i schen Gemeinschaft und Lateinamerika 
beispielsweise bietet hierfür eine günst ige Gelegenheit. 
Besonders herauszuheben ist jedoch in diesem Zusammenhang 
der Suchtstoff-Kontrollfonds der Vereinten Nationen (UNF-
DAC). Dieser Fonds führt mi t freiwill igen Mi t te ln verschiedener 
Geber länder Projekte der zuvor genannten A r t — vor allem aber 
Projekte zur Ersetzung des Drogenanbaus — in den Drogenher
kunf t s l ändern durch. 1986 hat er für 95 Projekte in 31 L ä n d e r n 
sowie für einige zentrale Forschungs- und Ausbildungsprojekte 
17,3 M i l l US-Dollar ausgegeben. Der Programmhaushalt für 
1987 sieht Ausgaben i n Höhe von 35,4 M i l l Dollar vor. Der be
sondere Vortei l des Fonds ist, daß er für die internationale Staa
tengemeinschaft tä t ig ist und daher seine Arbei t bei der betrof
fenen Bevölkerung in den Drogenherkunf t s l ändern eher akzep
tiert w i r d . Außerdem besitzt der Fonds mittlerweile eine etwa 
15jährige Erfahrung in der Entwicklung und Abwicklung von 
Drogenbekämpfungspro jek ten in aller Welt, die zur V e r w i r k l i 
chung weiterer Projekte von u n s c h ä t z b a r e m Wert ist. Das Kon
zept der vom U N F D A C entwickelten >Generalpläne< (master 
plans) — integrierte Programme für eine Reihe von L ä n d e r n — 
w i r d von der Bundesregierung ausdrück l ich begrüßt und kann 
allen anderen internationalen, staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen als Richtschnur für die Planung und Durchfüh
rung eigener Drogenbekämpfungspro jek te dienen. Die Vertreter 
der Bundesrepublik Deutschland haben sich zuletzt i n der 
Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen mi t einer eigenen 
Resolution für die S t ä r k u n g der Eigens tändigke i t und Wirksam
keit des Fonds eingesetzt. Die Bundesregierung erwartet, daß 
mehr L ä n d e r als bisher freiwill ige Bei t räge an den Fonds zahlen 
und dadurch langfristig ein wirksames Gegengewicht gegen den 
enormen finanziellen Einsatz der Drogenhänd le ro rgan i sa t ionen 
erreicht w i r d . 

Die Bundesrepublik Deutschland ist eines der H a u p t g e b e r l ä n 
der für den UNFDAC. Ihr regelmäßiger Jahresbeitrag zum a l l 
gemeinen Haushalt des Fonds be t räg t zur Zeit 3,2 M i l l D M . 
Zusätz l ich erhielt dieser für M a ß n a h m e n wie Drogenersatzan-
bauprojekte von der Bundesrepublik Deutschland bisher insge
samt 11,4 M i l l D M als zweckgebundene Treuhandmittel. F ü r die 
Jahre 1987 bis 1989 wurden weitere Treuhandzahlungen bis zu 
4,2 M i l l D M verbindlich für auch entwicklungspolitisch sinnvol
le Drogenbekämpfungsmaßnahmen i n Aussicht gestellt. 
Bilateral wurden seit 1981 für Projekte der ländl ichen Entwick
lung in Drogenherkunf t s l ändern (zum Beispiel Pakistan und 
Thailand) 45,6 M i l l D M ausgegeben. Weitere Projekte sind übe r 
einen Dreijahreszeitraum und in einem Gesamtvolumen von 
etwa 30 M i l l D M mi t Bolivien geplant. 

Kontrolle der Herstellung von Suchtstoffen 
und psychotropen Stoffen 

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Kontrolle des Drogenange
bots ist die Verhinderung der illegalen Drogenherstellung und 
der illegalen Abzweigung von Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen aus dem legalen Verkehr i n illegale Kanäle . E in Grund
problem hinsichtlich der illegalen Herstellung von Drogen ist 
die Tatsache, daß die Ausgangsstoffe dafür meist weltweit ange
boten werden. Es handelt sich dabei in der Regel um Chemika
lien, die ganz überwiegend für ganz andere harmlose chemische 
Produkte verwendet werden. Außerdem liegt die illegale Dro

genherstellung meist i n der Hand von wel twei t operierenden 
Organisationen, die erhebliche Summen investieren, diese Inve
stitionen auch entsprechend absichern und gewaltige Gewinne 
erzielen, die größtentei ls wiederum i n die illegale Drogenher
stellung einfließen. F ü r die Abzweigung von Be täubungsmi t t e ln 
aus dem legalen Verkehr in das illegale Drogenangebot sind 
überwiegend nicht ausreichende Ü b e r w a c h u n g sowie die Ü b e r 
produktion legaler Be täubungsmi t t e l verantwortl ich. 
Die Konsequenz daraus ist, daß sich der weltweite legale B e t ä u 
bungsmittelverkehr noch s tä rke r an den Bestimmungen der bei
den bestehenden Such ts to f f -Übere inkommen orientieren und 
entsprechend von den Vereinten Nationen kontrol l ier t werden 
muß. Dies gi l t vor allem für die Bestimmungen zu den Bedarfs
schätzungen, Hers t e l lungsbeschränkungen sowie Einfuhr- und 
Ausfuhrgenehmigungen. Die Bundesregierung p läd ie r t dafür, 
daß alle Staaten derartige Genehmigungen f re iwi l l ig auch auf 
solche Stoffe erstrecken, für die diese international nicht vorge
schrieben sind. Dies g i l t vor allem für die Stoffe der Anhänge I I I 
und IV des Übe re inkommens von 1971 übe r psychotrope Stoffe. 
Wichtig ist aber auch, daß solche Rohop iumvor rä t e schrittweise 
vernichtet werden, deren Abbau nicht durch legale Bestellungen 
gedeckt ist. 
Fü r weltweite Erfolge bei der Bekämpfung der illegalen Drogen
herstellung sind entsprechende nationale Vorschriften und Kon
t ro l lmaßnahmen eine Vorbedingung. Die Bundesregierung setzt 
sich dafür ein, daß die Verwendung von Chemikalien, Materia
lien und Gerä tschaf ten für den illegalen Herstel lungsprozeß in 
einem von den Vereinten Nationen empfohlenen Umfang i m 
Wege der internationalen, regionalen und bilateralen Zusam
menarbeit kontroll iert w i r d . Nähe re Vorschriften darüber sollen 
unter Berücks ich t igung des Grundsatzes der Verhäl tnismäßig
keit i n die neue Konvention gegen den illegalen Drogenhandel 
Eingang finden. Dringend erforderlich ist auch die Verbesse
rung des Informationsflusses zwischen den Polizei- und Z o l l 
stellen sowie den Lizenzbehörden der Staaten, wenn Erkennt
nisse übe r die illegale Drogenherstellung vorliegen und grenz
überschre i t ende Verbindungen sichtbar geworden sind. 

Kontrolle des internationalen Handels 
mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen 

Wesentlich bei der internationalen Bekämpfung der Drogenkri
mina l i t ä t ist auch, daß Sanktionen gegen den Drogenhandel und 
-Schmuggel weltweit weder Lücken in der Strafbarkeit noch 
große Unterschiede in der Verfolgungsintensi tä t aufweisen. 
Schmuggel und illegaler Handel müssen gesetzlich untersagt 
werden. Notwendig ist, daß Verstöße dagegen konsequent ver
folgt und mi t Strafen belegt werden, die der Schwere des Delikts 
angemessen sind. Aus h u m a n i t ä r e n und ethischen Erwägungen 
wendet sich die Bundesregierung allerdings str ikt dagegen, daß 
die Todesstrafe für Schwerstdelikte i m Bereich der Drogenkri
mina l i t ä t zur internationalen Forderung erhoben wi rd . 
Besonderes Augenmerk richtet die Bundesregierung auf den 
Vorschlag, künft ig besser die Abschöpfung der illegalen Dro
gengewinne in den Gri f f zu bekommen. Entsprechende Regelun
gen sind i n der neuen Konvention gegen den illegalen Drogen
handel vorgesehen. Ausgangspunkt der Über legungen ist, daß 
Drogen, Kuriere und Depothalter weltweit leicht ersetzt werden 
können. Durch den Verlust ihrer >Betriebsmittel< jedoch werden 
Händ le r und Schmuggler am empfindlichsten Punkt getroffen. 
Dies aber läßt sich nur erreichen, wenn i m Rahmen der Grund
prinzipien der nationalen Rechtsordnungen die legalen Möglich
keiten vol l ausgeschöpft werden, um eine bessere Kontrol le der 
Gelds t röme aus illegalen Drogengeschäf ten zu ermögl ichen. Alle 
Staaten sind daher aufgerufen, rechtliche Hindernisse bei der 
Abschöpfung illegaler Drogengewinne durch Ände rung ihrer 
Rechtsvorschriften zu beseitigen. D a r ü b e r hinaus sollte ange
strebt werden, einen Straftatbestand einzuführen, der das wis
sentliche Entgegennehmen, Erwerben oder Gebrauchen von 
Vermögenswer ten , die aus dem illegalen Drogenverkehr stam
men, oder die wissentliche U n t e r s t ü t z u n g dazu unter Strafe 
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stellt — u n a b h ä n g i g davon, wo der Drogenhandel stattgefunden 
hat. Auch zu diesem Komplex ist eine Regelung in der neuen 
Konvention gegen den illegalen Drogenhandel vorgesehen. 
I m Bereich der polizeilichen M a ß n a h m e n und der Zollfahndung 
ist es notwendig, den auf dem Felde der internationalen Zusam
menarbeit i n Zollfragen tä t igen Brüsseler Zollrat und die Inter
nationale Kriminalpolizeil iche Organisation (Interpol) zu unter
s tü tzen. D a r ü b e r hinaus t r i t t die Bundesregierung dafür ein, daß 
zur Bekämpfung der Drogenkr imina l i t ä t alle rechtlich vertret
baren modernen Fahndungstechniken eingesetzt werden. Hier
zu gehören etwa die elektronische Übe rwachung , die Ausfüh
rung von Scheingeschäften, der Einsatz von verdeckten Ermi t t 
lern, die F ü h r u n g von Informanten und kontrollierte Drogenlie
ferungen. Schließlich ist die Bundesregierung dafür, daß Dro
genverbindungsbeamte entsprechend diplomatischen Gepflo
genheiten bei anderen Staaten akkreditiert werden und mi t die
sen zusammenarbeiten. Die Bundesrepublik Deutschland führt 
diese relativ neue A r t der Zusammenarbeit vor allem mi t einigen 
Drogenherkunf t s l ändern bereits durch. 

Bekämpfung des illegalen Drogenverkehrs 

Die Vorschläge zu diesem Bereich der Drogenpolit ik haben zum 
Ziel , gegen die Personen vorzugehen, die sich am illegalen Dro
genverkehr beteiligen. Leider ist an die H i n t e r m ä n n e r und die 
Chefs der kriminellen Organisationen nur schwer heranzukom
men. Diese über lassen die physischen Transaktionen von Geld 
und Ware ganz überwiegend kleineren und mitt leren Händ le rn , 
die sich immer wieder neu aus den von Armut , Arbeitslosigkeit 
und Kr imina l i t ä t sowie sozialer und physischer Abhängigke i t 
geplagten Bevölkerungskre isen rekrutieren. 
Die Fahndung nach Drogenkriminellen und ihren Organisatio
nen w i r d vor allem dann erfolgreich sein, wenn die vorhandenen 
weltweiten Informationssysteme des Brüsseler Zollrats und der 
Interpol un te r s tü t z t und genutzt werden, um Verdachtsmomente 
zu registrieren und Verdächt ige erkennen und über führen zu 
können. Die Bundesregierung befürwor te t aber auch internatio
nale Regelungen, die es ermöglichen, selbst Personen mi t Dip lo
maten- oder Konsularstatus i m Verdachtsfall kontrollieren zu 
können. D a r ü b e r hinaus kann viel gewonnen werden, wenn die 
Zuverläss igkei t von Angehör igen bestimmter Berufsgruppen, 
die ihre berufliche Stellung für die Beteiligung am illegalen Dro
genschmuggel ausnutzen können (zum Beispiel das Personal von 
Fluggesellschaften, Hafenarbeiter), sichergestellt w i r d und die 
Methoden zur Entdeckung und Über führung von Personen, die 
Drogen an oder i m Körper schmuggeln, verfeinert und interna
tional angewendet werden. Schließlich muß erreicht werden, 
daß übera l l der Grundsatz >Verurteilen oder Ausliefere von 
Drogenkriminellen konsequent angewendet w i rd , um die L ü k -
ken in der Verfolgung dieses Personenkreises zu schließen. 

Behandlung und Rehabilitation 

Ziel der Behandlung und Rehabilitation von Drogenabhäng igen 
sollte sein, ihre völlige Drogenfreiheit, Enthaltung von jeglicher 
Kr imina l i t ä t sowie berufliche und soziale Integration anzustre
ben. Dies ist besonders bei Personen mi t längeren Kr imina l i t ä t s 
karrieren, schweren psychischen und sozialen Schäden sowie 
höheren Alters nur schwierig zu verwirklichen. 
Eine wesentliche Voraussetzung zur Vorbeugung gegen Drogen
abhängigkei t , aber auch zur Hilfe für Abhängige , ist ein f lächen
deckendes Netz von Beratungseinrichtungen, die Abhängige 
frühzeit ig entdecken und einer Behandlung zuführen. Die Bun
desregierung un te r s tü t z t den Gedanken der aufsuchenden Sozi
alarbeit i n dieser Zielgruppe und ist der Auffassung, daß diese 
Arbei t s t ä rke r staatlich gefördert werden sollte. Das Therapie
angebot für Drogenabhäng ige m u ß se lbs tvers tändl ich ausrei
chend sein und sollte nach den Bedürfnissen der Zielgruppe dif
ferenziert werden. Die Bundesregierung t r i t t dafür ein, daß am
bulante, te i l s ta t ionäre und s ta t ionäre Therapieangebote neben
einander bestehen und entsprechend den individuellen Notwen
digkeiten der Klienten genutzt werden. Dabei sollten staatliche 

M a ß n a h m e n Selbsthilfeinitiativen von Abhäng igen begüns t i 
gen. 
Aus der Sicht der Bundesregierung sollten sogenannte Drogen
erhaltungsprogramme mi t abhängigke i t se rzeugenden Medika
menten wie Methadon, Codein und anderen Ersatzdrogen für die 
Therapie von Drogenabhäng igen grundsä tz l i ch nicht durchge
führt werden. I n ärzt l ich beg ründe ten Einzelfäl len kann unter 
strenger Kontrolle die Gabe von Be täubungsmi t t e ln notwendig 
sein. 

Zum Multidisziplinären UN-Aktionsprogramm 

Das Mul t id isz ip l inäre Aktionsprogramm, das w ä h r e n d der 
Weltdrogenkonferenz verabschiedet werden soll, gliedert sich in 
vier Kapitel mi t Vorschlägen zu den Bereichen Vorbeugung ge
gen Drogenmißbrauch und E i n d ä m m u n g der illegalen Drogen
nachfrage (Kapitel I), Kontrolle des Drogenangebots (Kapi
tel I I ) , Bekämpfung des illegalen Drogenverkehrs (Kapitel I I I ) , 
Behandlung und Rehabilitation (Kapitel IV). Das Aktionsprog
ramm, so wie es zur Zeit vorliegt, t r äg t den Vorstellungen der 
Bundesregierung i n vielen Punkten Rechnung. I n allen Kapi te ln 
sind jedoch kontroverse Standpunkte zu einzelnen Vorschlägen 
stehengeblieben. Dies betrifft vor allem Kapi te l I I I . Hierzu wer
den i m wesentlichen diejenigen Bedenken geltend gemacht, wie 
sie auch zu einzelnen Ar t ike ln der neuen Konvention gegen den 
illegalen Drogenhandel bestehen, näml ich daß nicht i n die 
Grund- und Persönl ichkei t s rechte sowie die Souve rän i t ä t s r ech 
te der Staaten eingegriffen werden darf. Die Meinungsunter
schiede in diesen Fragen haben zuletzt i n der Suchtstoffkommis
sion der Vereinten Nationen sogar zu dem Vorschlag geführt , das 
Kapitel I I I ganz aus dem Aktionsprogramm zu streichen. Dies 
konnte bis jetzt vermieden werden mi t dem Hinweis darauf, daß 
das Aktionsprogramm keine rechtlich verbindliche internatio
nale Konvention sein soll, sondern vielmehr eine A r t Handbuch 
mi t Vorschlägen für Maßnahmen , die nach den politischen, 
rechtlichen, finanziellen und fachlichen Mögl ichkei ten eines je
den Staates durchgeführ t werden können . Der Vorbehalt der 
jeweiligen Rechtsordnung eines Staates w i r d i m Aktionspro
gramm nicht nur in den e inführenden Bemerkungen wiederholt 
zum Ausdruck gebracht, sondern er findet sich auch i m Zusam
menhang mi t einer Fül le von Einzelvorschlägen wieder. Auf 
Grund dieser Klarstellungen hat die Bundesregierung der Erar
beitung des Aktionsprogramms zustimmen können und sich an 
den Vorbereitungen dazu aktiv beteiligt. Übe r die Schwierigkei
ten mi t dem Kapitel I I I hinaus gibt es kontroverse Standpunkte 
unter anderem auch zu der Frage der Freiheit der Medien bei der 
Information über die Drogenproblematik und der Frage der 
Zuweisung der Hauptursachen des Drogenübels i n der Welt, die 
von einigen L ä n d e r n der Dr i t ten Welt und Staaten des kommu
nistischen Machtbereichs vor allem bei den westlichen Indu
strienationen als den t radi t ionel len Verbrauchsländern< gese
hen werden. Endgül t ige Klä rung da rüber , ob das Mul t id i sz ip l i 
nä r e Aktionsprogramm ü b e r h a u p t verabschiedet w i r d und, 
wenn ja, mi t welchen Inhalten, w i r d es erst i n den Erö r t e rungen 
des Hauptausschusses und des Plenums der Weltdrogenkonfe
renz geben. 

Die internationale Zusammenarbeit auf dem Felde der Drogen
pol i t ik hat bereits einen Standard erreicht, auf dem wichtige 
Ansä tze zur wirksamen Gegensteuerung gegen das Drogenübe l 
gefunden werden konnten. Viele der e r w ä h n t e n Ideen und Vor
schläge werden bereits national und international umgesetzt. 
Die Weltdrogenkonferenz bietet die Chance, anknüpfend an die
sen Standard die internationale Zusammenarbeit zu verfestigen 
und in entscheidenden Punkten zu verbessern. Die Bundesregie
rung geht fest davon aus, daß die internationale Staatengemein
schaft die Kraf t aufbringen w i r d , das vorbereitete Mul t id i sz ip l i 
nä r e Aktionsprogramm zu verabschieden. Sie w i r d ihren Teil 
dazu beitragen. 
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